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Bundesstaates zu erteilen, in welchem sich nach der Erklärung
des Unternehmers der Heimatshafen des Schiffs befinden soll.
Liegt eine solche Erklärung nicht vor, so ist der Wohnsitz des
Schiffseigners oder in Ermangelung eines solchen der des Unter-
nehmers maßgebend.

Schiffsdampfkessel, deren Inbetriebnahme in einem Bundes-
staat auf Grund des $ 24 der Gewerbeordnung und der Allge-
meinenpolizeilichen Bestimmungen genehmigt wordenist, können
in allen anderen Bundesstaaten ohne nochmalige vorgängige
Untersuchung betrieben werden, sofern seit ihrer letzten Unter-
suchung nicht mehrals ein Jahr verflossen ist.

15. Die technische Untersuchung einer Schiffsdampfkessel-
anlage, die nach Maßgabe des $ 24 Absatz 3 der Gewerbeordnung
vor der Inbetriebnahme des Kessels auszuführen ist, soll in der
Regel am Erbauungsorte des Schiffs durch den daselbst zu-
ständigen Sachverständigen erfolgen. Liegt dieser Ort in einem
anderen Bundesstaat als der Heimatshafen des Schiffs, so ist bei
der Abnahme gleichzeitig festzustellen, ob denjenigen Kon-
zessionsbedingungen, welche nach Maßgabe der im Staate des
Heimatshafens etwa geltenden besonderen polizeilichen Be-
stimmungen vorgeschrieben wurden, entsprochen worden ist.

Bei Schiffsdampfkesseln aus dem Auslande kann die Abnahme
in dem Heimatshafen des Schiffs oder in dem ersten deutschen
Anlaufshafen vorgenommen werden.

16. Jeder Schiffsdampfkessel ist mindestens alljährlich einer
äußeren Revision im Betrieb und alle zwei Jahre einer inneren
Revision zu unterwerfen. Die innere Revision kann der Sach-
verständige nach seinem Ermessen durch Wasserdruckprobe er-
gänzen. Spätestens nach sechs Jahren muß jeder Schiffsdampf-
kessel einer Wasserdruckprobe unterworfen werden.

Die regelmäßige Wasserdruckprobe erfolgt in Übereinstim-.
mung mit $ 12 Absatz 3 der Allgemeinen polizeilichen Bestim-
mungen über die Anlegung von Schiffsdampfkesseln.

17. Die Bestimmungen der Ziffern 12 und 13 finden auf
Schiffsdampfkessel entsprechende Anwendung.

Dienstvorsehriften für Kesselwärter.

Nach den Beschlüssen vom 5. Juni 1903. Genehmigt durch
ministerielle Verfügung vom 23. Juni 1903.

Allgemeines.

1. Die Kesselanlage ist stets rein, gut erleuchtet und von
allen nicht dahin gehörigen Gegenständen frei zu halten.

2. Der Kesselwärter darf Unbefugten den Aufenthalt in der
Kesselanlage nicht gestatten.

3. Der Kesselwärter ist für die Wartung des Kessels verant-
wortlich; er darf den Kessel während des Betriebes nicht ohne

Aufsicht lassen.

Inbetriebsetzung des Kessels.

4. Vor dem Füllen des Kesselsist festzustellen, ob er im Innern
gereinigt ist und Fremdkörper aus ihm entfernt sind. Alle zu ihm
gehörigen Vorrichtungen müssen gangbar und deren Zuführungen
zum Kessel frei sein.

5. Das Anheizen soll langsam und erst erfolgen, nachdem der
Kessel mindestens bis zur Höhe des festgesetzten niedrigsten
Wasserstandes gefüllt ist.

6. Während des Anheizens ist das Dampfventil geschlossen
und der Dampfraum mit der äußeren Luft in offener Verbindung
zu erhalten. Auch das Nachziehen der Dichtungen hat während
dieser Zeit zu erfolgen.

7. Die Wasserstandsvorrichtungen sind vor und während des
Anheizens zu prüfen, das Manometer ist stetig zu beobachten.

Betrieb des Kessels.

8. Hähne und Ventile sind langsam zu öffnen und zu schließen.
9. Der Wasserstand soll möglichst gleichmäßig gehalten

werden und darf nicht unter die Marke des festgesetzten niedrig-
sten Standes sinken.

Kesselgesetze und Vorschriften.

   
   

  
  

  

 

   
  

 

  
  

    
  

   

10. Die Wasserstandsvorrichtungen sind unter Benutzun i
aller Hähne oder Ventile täglich recht oft zu prüfen. Unregel
mäßigkeiten, insbesondere Verstopfungen sind sofanirgZu‚be
seitigen.

11. Die Speisevorrichtungen sind täglich sämtlich zu benut
und stets in brauchbarem Zustande zu erhalten.

12. Das Manometer ist zeitweise vorsichtig auf seine Gang
barkeit zu prüfen. 2

13. Der Dampfdruck soll die festgesetzte höchste Spannunx
nicht überschreiten. n

14. Die Sicherheitsventile sind täglich durch vorsichtiges An }
heben zu lüften. Jede Änderung der Belastung derBIER 2
ventile ist untersagt. 4

15. Beim jedesmaligen Öffnen der Feuertüren ist der:Zug zu
vermindern. -

16. Vor oder während Stillstandspausen ist dd Kossel AN
zuspeisen und der Zug zu vermindern. VS

17. Beim Schichtwechsel darf der abtretende Kesselwärten.
sich erst dann entfernen, wenn der antretende Wärter alles N
ordnungsmäßigem Zustande übernommen hat. pt

18. Sinkt das Wasser unter die Marke des niedrigsten Standes,
so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben und dem ER
ten unverzüglich Anzeige zu erstatten.

19. Steigt der Dampfdruck zu hoch,so ist der Kesselzu Spoisen:
und der Zug zu vermindern. Genügt dies nicht, so ist a8 ‚Ein
wirkung des Feuers aufzuheben.

20. Bei Beendigung des Kesselbetriebes hat der Karel d
wärter den Dampf tunlichst wegzuarbeiten, das Feuer all-
mählich zu mäßigen und eingehen zu lassen bzw. vom Kesse
abzusperren, den Rauchschieber zu schließen und den esse]
aufzuspeisen. a

21. Bei außergewöhnlichen Erscheinungen, Undichthede ”
Beulen, Erglühen von Kesselteilen usw. ist die Einwirkungdes :
Feuers sofort aufzuheben und dem Vorgesetzten urBoB:,
Meldung zu erstatten.

22. Das Decken (Bänken) des Feuers nach Beendigung=
Arbeitszeit ist nur gestattet, wenn der Kessel unter Aufsicht bleibt. _
Außerdem darf der Rauchschieber nicht ganz geschlossen und
der Rost nicht ganz bedeckt werden.

 

  

   

   Außerbetriebsetzung des Kessels.

23. Das vollständige Entleeren des Kessels darf erst vorge-
nommen werden, nachdem das Feuer entfernt und das Mauerwerk
genügend abgekühlt ist. Muß die Entleerung unter Dampfdruck
erfolgen, so darf dies nur mit höchstens einer Atmosphäre Druck
geschehen.

24. Das Einlassen von kaltem Wasser in den eben entleerten,

heißen Kessel ist streng untersagt.
25. Bei Frostwetter sind außer Betrieb zu setzende Kessel

und deren Rohrleitungen gegen Einfrieren zu schützen.

Reinigung des Kessels.

26. Kesselstein und Schlamm sind aus dem Kessel oft und
gründlich zu entfernen. Das Abklopfen des Kesselsteins darf
nicht mit zu scharfen Werkzeugen ausgeführt werden.

27. Die Züge und die Kesselwandungen sind oft und gründ-
lich von Flugasche und, Ruß zu reinigen.

28. Der zu befahrende Kessel muß von den mit ihm ver-
bundenen und im Betriebe befindlichen Kesseln in allen Rohr-
verbindungen durch genügend starke Blindflanschen oder durch
Abnehmen von Zwischenstücken sichtbar abgetrennt werden. Die
Feuerungseinrichtungen sind sicher abzusperren.

29. Der Kesselwärter hat sich von der stattgehabten gründ-
lichen Reinigung des Kessels und der Züge persönlich zu über-
zeugen. Dabei sind die Kesselwandungen genau zu besichtigen
und ist der Zustand des Kesselmauerwerks zu untersuchen. Un-
regelmäßigkeiten sind sofort zur Anzeige zu bringen und zu be-
seitigen.


